
Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung

2008



Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen

Hauptversammlung ein:

Datum : 7. November 2008

Zeit : 11.00 Uhr

Ort: IHK Offenbach, Frankfurter Str. 90, 

63067 Offenbach am Main

Einladung zur 
ordentlichen Hauptversammlung
der United Limousines AG 
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Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Die Tagesordnungspunkte 2, 5 und 6 der Hauptversamm-

lung vom 11. Dezember 2007 sind angefochten worden und

werden somit erneut zur Abstimmung gestellt. 

Es werden der Hauptversammlung nochmals vorgelegt, der

vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2006 mit Lage-

bericht und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäfts-

jahr 2006. 

1.    Entlastung des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2006

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand

für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

2.    Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitglie-

dern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Ent-

lastung zu erteilen.

3.    Vorlage des vom Vorstand aufgestellten Jahres-

abschlusses mit Lagebericht und Bericht des Auf-

sichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 

4.    Entlastung des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2007

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand

für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.



5.    Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitglie-

dern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Ent-

lastung zu erteilen.

6.    Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-

gewinns aus dem Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzge-

winn des Geschäftsjahres 2007 in Höhe von 

1.439,88 € in voller Höhe auf neue Rechnung vorzu-

tragen.

7.    Vergütung des Aufsichtsrates 

Gemäß § 113 Abs. 1 AktG kann jedem Aufsichtsrats-

mitglied für seine Tätigkeit eine angemessene Vergü-

tung gewährt werden. Die Höhe der Vergütung ist von

der Hauptversammlung festzusetzen. Vorstand und

Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung vor:

Die Aufwandsentschädigung für den Aufsichtsrat wird

von derzeit 2.297,88 € ab dem Geschäftsjahr 2008 auf

4.500,00 € pro Jahr erhöht.
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8.    Neuwahl des Aufsichtsrats

Durch richterlichen Beschluss vom 08. Oktober 2007

wurde Herr Rechtsanwalt Büttner, Reichelsheim, zum

Mitglied des Aufsichtsrates bestellt. Herr Büttner

möchte seine Bestellung zum Aufsichtsrat durch die

Hauptversammlung bestätigen lassen und hat deshalb

sein Mandat zum Ablauf der ordentlichen Hauptver-

sammlung vom 7. November 2008 niedergelegt. Die

Amtszeit der beiden anderen Aufsichtsratsmitglieder

endet satzungsgemäß ebenfalls mit Ende der ordent-

lichen Hauptversammlung vom 7. November 2008.

Gemäß Satzung § 9, Abs. 1 und 2, besteht der Auf-

sichtsrat der United Limousines AG aus drei Mitglie-

dern. Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit

bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt,

die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr

nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei ist

das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht

mitzurechnen.  

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,

Herrn Michael Büttner, Reichelsheim (Wetterau), tätig

als Rechtsanwalt in eigener Kanzlei, Herrn Rechtsan-

walt Thomas Fliehs, Darmstadt, tätig als Rechtsanwalt

in eigener Kanzlei, und Herrn Robert Noack, Berlin,

Geschäftsführender Gesellschafter, NTT Berlin GmbH,

als reguläre Mitglieder des Aufsichtsrates zu wählen.

Der Aufsichtsrat besteht ausschließlich aus Aktionärs-

vertretern. Eine Bindung an die Wahlvorschläge be-

steht nicht.



9.    Änderung der Satzung

Vorstand und Aufsichtrat schlagen vor, die Satzung

in folgenden Punkten zu ändern:

a. Änderung der Bekanntmachung

§ 4 der Satzung wird neu gefasst und lautet zukünftig

wie folgt:

„Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im

elektronischen Bundesanzeiger. Die Veröffentlichung

freiwilliger Bekanntmachungen allein auf den

Internetseiten der Gesellschaft ist zulässig.“

b. Änderung der Amtsdauer des Vorstands

§ 8 der Satzung wird neu gefasst und lautet zukünftig

wie folgt:

„(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus minde-

stens einer und höchstens sechs Personen. Der

Aufsichtsrat kann stellvertretende Vorstandsmitglie-

der bestellen.

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder

für die Dauer von bis zu fünf Jahren und bestimmt

im Rahmen von Abs. 1 ihre Zahl. Er ernennt einen

Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellver-

tretenden Vorsitzenden des Vorstands.

(3) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für

den Vorstand erlassen.
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(4) Der Aufsichtsrat kann den Abschluss, die Abände-

rung und die Kündigung der mit den Vorstandsmit-

gliedern abzuschließenden Anstellungsverträge

einem Personalausschuss übertragen.“

c. Änderung Amtsdauer Aufsichtsrat

§ 9 Abs. (2) wird neu gefasst und lautet zukünftig wie

folgt:

„(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis

zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt,

die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr

nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei

ist das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,

nicht mitzurechnen.“

d. Ergänzung Telefon-, Videokonferenz

§ 13 der Satzung wird um den Absatz 3 wie folgt

ergänzt:

„(3) Die Sitzungen des Aufsichtsrates können in be-

gründeten Ausnahmefällen auch als Video- oder

Telefonkonferenz einberufen werden. In diesem Fall

steht es den Aufsichtsratsmitgliedern frei, sich ent-

weder an den Sitzungsort zu begeben oder per

Video- oder Telefonschaltung an der Sitzung teilzu-

nehmen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können

in einer Video- oder Telefonkonferenz ihre Stimme

auch fernmündlich abgeben. Der Widerspruch

eines Aufsichtsratsmitgliedes gegen dieses Ver-

fahren ist unbeachtlich.“

 



e. Änderung Ort der Hauptversammlung

§ 15 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesell-

schaft oder am Sitz einer ihrer Niederlassungen

oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse

statt.“

f. Änderung zur Einberufung einer Hauptver-

sammlung

§ 15 Abs. 2 der Satzung wird neu gefasst und lautet

zukünftig wie folgt:

„(2) Die Hauptversammlung ist, soweit nicht gesetzlich

eine kürzere Frist zulässig ist, mindestens 30 Tage

vor dem Tag einzuberufen, bis zu dessen Ablauf

sich die Aktionäre zur Hauptversammlung nach 

§ 16 der Satzung anzumelden haben.“

g. Änderung des Teilnahmerechts an der Hauptver-

sammlung

§ 16 der Satzung wird neu gefasst und lautet zukünftig

wie folgt:

„Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur

Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktio-

näre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachwei-

ses ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des siebten

Tages vor dem Tag der Hauptversammlung bei der

Gesellschaft oder einer in der Einladung bezeichneten

Stelle anmelden.
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Für den Nachweis des Aktienbesitzes genügt eine

Bestätigung des depotführenden Instituts in Textform

(§ 126b BGB). Der Nachweis muss sich auf den ge-

setzlichen Stichtag beziehen und ist in deutscher oder

englischer Sprache zu erbringen.

Fällt der letzte Anmeldetag oder der Tag, auf den sich

der Nachweis des Aktienbesitzes beziehen muss, auf

einen Sonnabend, Sonntag oder einen gesetzlichen

Feiertag am Sitz der Gesellschaft, so tritt der letzte 

diesem Tage vorhergehende Werktag an die Stelle des

nach vorstehenden Bestimmungen maßgebenden Ta-

ges. Der Sonnabend gilt nicht als Werktag im Sinne

dieser Bestimmung“.

h. Änderung Vorsitz in der Hauptversammlung

§ 17 der Satzung wird neu gefasst und lautet zukünftig

wie folgt:

„(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der

Vorsitzende des Aufsichtsrates, ein anderes Auf-

sichtsratsmitglied oder ein vom Aufsichtsrat be-

stimmter Dritter.

(2) Der Versammlungsleiter regelt den Ablauf der

Hauptversammlung. Er kann sich hierbei, insbe-

sondere bei der Ausübung des Hausrechts, der

Unterstützung von Hilfspersonen bedienen. Er

bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegen-

stände und der Abstimmungen. Er bestimmt ferner

Art und Form der Abstim-mung, sowie die Reihen-

folge der Redner und der Behandlung der Tages-

ordnungspunkte und kann, soweit gesetzlich

 



zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich

zusammengehörigen Beschlussgegenständen zu

einem Abstimmungspunkt entscheiden und ange-

messene Beschränkungen der Redezeit, der Fra-

gezeit oder der zusammengenommenen Rede-

und Fragezeit für den ganzen Hauptversamm-

lungsverlauf, für einzelne Gegenstände der Tages-

ordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder

während des Verlaufs der Hauptversammlung fest-

legen sowie, soweit dies für eine ordnungsgemäße

Durchführung der Hauptversammlung erforderlich

ist, den Schluss der Debatte anordnen.

(3) Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder

vollständig in Bild und Ton übertragen werden. Die

Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu

der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat.

Der Vorstand entscheidet über Form, Umfang und

gegebenenfalls über Zugangsbeschränkungen der

Übertragung. Die Form der Übertragung ist in der

Einberufung bekannt zugeben.

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates sollen an der

Hauptversammlung persönlich teilnehmen. Ist

einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am

Ort der Hauptversammlung aus wichtigem Grund

nicht möglich, so kann es an der Hauptversamm-

lung auch im Wege der Bild- und Tonübertragung

teilnehmen.

(5) Bei Wahlen betreffend die Mitglieder des Auf-

sichtsrates ist der Vorsitzende berechtigt, über die

Wahl mehrerer Aufsichtsratsmitglieder gemeinsam

abstimmen zu lassen.“
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§ 17 Abs. (3) wird zu Abs. (6), § 17 Abs. (4) wird zu

Abs. (7).

10.  Beschlussfassung über die Schaffung eines Geneh-

migten Kapitals unter gleichzeitiger Aufhebung des

erloschenen Genehmigten Kapitals 2000

a. Das in § 5 Absatz (5) der Satzung genannte Geneh-

migte Kapital 2000 war bis zum 31. Dezember 2004

befristet und ist somit durch Zeitablauf erloschen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen somit vor, das in 

§ 5 Absatz 5 genannte Genehmigte Kapital 2000 aufzu-

heben.

b.  Der Vorstand soll durch die Schaffung eines

Genehmigten Kapitals zur Erhöhung des Grundkapitals

durch Ausgabe neuer Aktien ermächtigt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen demgemäß vor,

wie folgt Beschluss zu fassen:

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung

des Aufsichtsrats bis zum 6. November 2013 das

Grundkapital durch Ausgabe neuer Stückaktien,

die auf den Inhaber lauten, gegen Bareinlagen

einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höch-

stens um bis zu 200.000 € zu erhöhen. Die neuen

Stückaktien dürfen den bereits ausgegebenen

Stückaktien gleichstehen, jedoch keine weiterge-

henden Rechte gewähren als die bereits ausge-

gebenen Stammaktien.

Der Vorstand darf mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre

ausschließen, wenn



a)  dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen

erforderlich ist,

b)  der Ausschluss des Bezugsrechtes zur

Durchführung einer Sachkapitalerhöhung

bezüglich des Erwerbes von Unterneh-

mensbeteiligungen dient und im überwie-

genden Gesellschaftsinteresse liegt oder

c)  die Kapitalerhöhung zehn v. H. des Grund-

kapitals nicht übersteigt, gegen Barein-

lagen erfolgt und der Ausgabebetrag den

Börsenpreis nicht wesentlich unterschrei-

tet.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der

Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem

Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichts-

rat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung

nach vollständiger oder teilweiser Durchführung

der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Geneh-

migten Kapital oder nach Ablauf der Ermächti-

gungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapi-

talerhöhung zu ändern. Der Aufsichtsrat wird fer-

ner ermächtigt, alles zu erklären, was zur Eintra-

gung dieser Satzungsänderung erforderlich und

zweckmäßig ist, ggf. auch den Beschluss-/

Satzungstext abzuändern.

§ 5 Abs. (5) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(5)   Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung

des Aufsichtsrates bis zum 6. November 2013
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das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe

neuer Stückaktien, die auf den Inhaber lauten,

gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig, ins-

gesamt jedoch höchstens um bis zu 200.000,00 €

(in Worten: zweihundertausend Euro) zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital II). Die neuen Stückaktien

dürfen den bereits ausgegebenen Stückaktien

gleichstehen, jedoch keine weitergehenden Rech-

te gewähren als die bereits ausgegebenen Stück-

aktien. Der Vorstand darf mit Zustimmung des

Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre

ausschließen, wenn

a) dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforder-

lich ist,

b) der Ausschluss des Bezugsrechtes zur Durchfüh-

rung einer Sachkapitalerhöhung bezüglich des

Erwerbes von Unternehmensbeteiligungen dient

und im überwiegenden Gesellschaftsinteresse

liegt oder

c) die Kapitalerhöhung zehn v. H. des Grundkapitals

nicht übersteigt, gegen Bareinlagen erfolgt und

der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht we-

sentlich unterschreitet.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-

rung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapi-

tal II festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die

Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser

Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus

dem Genehmigten Kapital II oder nach Ablauf der Er-

 



mächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapi-

talerhöhung zu ändern. Der Aufsichtsrat wird ferner

ermächtigt, alles zu erklären, was zur Eintragung dieser

Satzungsänderung erforderlich und zweckmäßig ist,

ggf. auch den Beschluss-/Satzungstext abzuändern.“

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung

über die Schaffung eines neuen Genehmigten

Kapitals 2008 und entsprechende Satzungsände-

rung zu Punkt 10 der Tagesordnung gemäß §§ 203

Abs. 2 S. 2 i. V. m. 186 Abs. 4 S. 2 AktG:

Vorstand und Aufsichtsrat haben der Hauptversamm-

lung unter Punkt 10 der Tagesordnung vorgeschlagen,

ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von 200.000 €

zu schaffen. Hierdurch soll der Gesellschaft der größt-

mögliche Spielraum gewährt werden, die Eigenkapital-

ausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen und

rechtlichen Erfordernissen anzupassen. Bei der Aus-

nutzung des Genehmigten Kapitals haben die Aktio-

näre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Es wird jedoch

vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der

Aktionäre auszuschließen:

a.  Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss

zum Ausgleich von Spitzenbeträgen wie unter lit. a)

des Beschlusses vorgesehen dient dem Zweck, ein

glattes und handhabbares Bezugsverhältnis bei

Kapitalerhöhungen zu ermöglichen, wodurch die

Abwicklung der Kapitalmaßnahmen erleichtert wird.

Die Spitzenbeträge werden in der Regel jeweils

bestmöglich, mindestens aber zum Bezugskurs ver-

wertet.
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b.  Der Bezugsrechtsausschluss nach lit. b) der zu be-

schließenden Ermächtigung bei Kapitalerhöhungen

aus Genehmigtem Kapital soll der Gesellschaft die

Möglichkeit geben, die neuen Aktien mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats zum Erwerb von Unter-

nehmensbeteiligungen gegen Sacheinlagen auszu-

geben, wenn dies im Interesse der Gesellschaft ist.

Die Ermächtigung, dabei das Bezugsrecht der

Aktionäre auszuschließen, soll den Vorstand in die

Lage versetzen, ohne Beanspruchung des Kapital-

markts eigene Aktien der Gesellschaft als „Akqui-

sitionswährung“ zur Verfügung zu haben, um in ge-

eigneten Einzelfällen Unternehmensbeteiligungen

gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft er-

werben zu können. Die Praxis zeigt, dass in vielen

Fällen Verkäufer als Gegenleistung für Unterneh-

mensbeteiligungen die Verschaffung von Aktien der

erwerbenden Gesellschaft verlangen. Um auch sol-

che Akquisitionsobjekte erwerben zu können, muss

die Gesellschaft die Möglichkeit haben, ihr Grund-

kapital unter Umständen sehr kurzfristig gegen

Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts

der Aktionäre zu erhöhen. Außerdem wird es der

Gesellschaft durch die Möglichkeit, ihre Aktien als

„Akquisitionswährung“ zu nutzen, ermöglicht,

Unternehmensbeteiligungen von höherem Wert zu

erwerben, ohne dabei über Gebühr die eigene Li-

quidität in Anspruch nehmen zu müssen. Dabei

könnte die Gesellschaft im Einzelfall für größere

Übernahmen oder insgesamt ein sehr erhebliches

Volumen an jungen Aktien benötigen, womit sich

der, in Bezug zum Grundkapital der Gesellschaft

beträchtliche Umfang des mit der Ermächtigung

ermöglichten Bezugsrechtsausschlusses rechtfer-

 



tigt. Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall sorgfältig

prüfen, ob er von der Ermächtigung zu einer Kapit-

alerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss bei sich

konkretisierenden Erwerbsmöglichkeiten Gebrauch

machen soll. Er wird das Bezugsrecht nur dann

ausschließen, wenn der Erwerb gegen Ausgabe von

Aktien an der Gesellschaft im Interesse der Gesell-

schaft erforderlich ist.

c.  Der Ausschluss des Bezugsrechts bei Barkapital-

erhöhungen soll die Verwaltung in die Lage verset-

zen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszu-

nutzen. Bezugsrechtsemissionen nehmen wegen

der jeweils zu treffenden organisatorischen Maß-

nahmen und zu wahrenden Bezugsfrist sehr viel

mehr Zeit in Anspruch als Platzierungen unter Be-

zugsrechtsausschluss. Auch können durch solche

Platzierungen die bei Bezugsrechtsemissionen üb-

lichen Abschläge vermieden werden. Die Eigen-

mittel der Gesellschaft können daher bei Aus-

schluss des Bezugsrechts in einem größeren Maße

gestärkt werden, als dies bei einer Bezugsrechts-

emission der Fall wäre. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG

erklärt den Bezugsrechtsausschluss unter den Vor-

aussetzungen wie sie unter lit. c) des vorgeschlage-

nen Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 10 gerade

auch aufgrund dieser Erwägungen für zulässig. Der

Umfang dieser Barkapitalerhöhung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts ist allerdings auf zehn

von Hundert des Grundkapitals beschränkt. Durch

diese Beschränkung ist eine Verwässerung der alten

Aktien und ein Einflussverlust für die Aktionäre

praktisch nicht zu befürchten.
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Derzeit besitzt die United Limousines AG keine Notie-

rung an einer Börse; die Aktien der Gesellschaft haben

somit derzeit keinen Börsenpreis. Die vorgeschlagene

Ermächtigung soll bis zum 6. November 2013 gültig

sein. In diesem Zeitraum ist es denkbar, dass die Ak-

tien der United Limousines AG zum Handel im regulier-

ten Markt oder zum Freiverkehr eingeführt werden.

Auf Grund der vorstehenden Ausführungen ist die Er-

mächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in allen

Fällen in den umschriebenen Grenzen erforderlich und

im Interesse der Gesellschaft geboten.

Der Aufsichtsrat wird seine erforderliche Zustimmung

zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals unter Aus-

schluss des Bezugsrechts nur dann erteilen, wenn die

beschriebenen sowie sämtliche gesetzlichen Voraus-

setzungen erfüllt sind.



Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung

des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die Ihre Ak-

tien bei einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammel-

bank oder bei der Gesellschaft unter folgender Anschrift

hinterlegen und bis zur Beschlussfassung dort belassen:

United Limousines AG

c/o Haubrok Corporate Events GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Telefax: +49 89 21027 289

Die Hinterlegung muss spätestens am siebten Tag vor der

Versammlung, also am Freitag, 31. Oktober 2008, erfolgen.

Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft, so ist die

Bescheinigung über die Hinterlegung spätestens am

Montag, 03. November 2008 bei der Gesellschaft unter der

oben genannten Anschrift einzureichen.

Es wird auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts

durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung

von Aktionären hingewiesen. 

Für die Vollmacht an Bevollmächtigte ist, soweit sie nicht an

ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine ande-

re der in § 135 AktG gleichgestellten Personen erteilt wird,

die Schriftform erforderlich und ausreichend.
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Anträge von Aktionären

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind späts-

tens bis zum 24. Oktober 2008 ausschließlich an die nach-

folgend genannte Anschrift zu richten:

United Limousines AG

c/o Haubrok Corporate Events GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Telefax: +49-(0)89 21 027 298

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge

werden nicht berücksichtigt.

Zugänglich zu machende Gegenanträge werden unter

www.united-limousines.de den Aktionären zugänglich

gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht

berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung

werden ebenfalls im Internet unter der Internetadresse

www.united-limousines.de veröffentlicht.

Offenbach, im September 2008 

Der Vorstand



United Limousines Aktiengesellschaft

Schumannstr. 46

63069 Offenbach

Deutschland

www.united-limousines.com

 


